
Thema 01 (Betreuer: Professor Dr. Kai-Uwe Marten) 

Aktuelle Entwicklungen bei der Erstellung und Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten 

 

Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und politischer Bewegungen gehört die Transforma-

tion in Richtung Nachhaltigkeit heute zu den strategischen Top-Zielen von Unternehmen. Mit 

der CSR-Richtlinie fand das Thema in Europa im Geschäftsjahr 2017 erstmals Einzug in die 

Berichterstattung großer kapitalmarktorientierter Unternehmen. Durch aktuelle regulatorische 

Entwicklungen wie der „Corporate Sustainability Reporting Directive“ (CSRD), der EU-Ta-

xonomie-Verordnung sowie dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz soll diese nun erheblich 

ausgebaut werden. Um das Vertrauen der Stakeholder in Nachhaltigkeitsinformationen zu 

stärken, sollen diese ab dem Geschäftsjahr 2023 inhaltlich durch einen Abschlussprüfer bestä-

tigt werden.  

Ziel der zu erstellenden Seminararbeit ist es, die aktuellen Entwicklungen bei der Erstellung 

und Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten darzustellen. Nach einer Einführung in das Thema 

ist zunächst kurz auf den Status Quo der Nachhaltigkeitsberichterstattung in Deutschland ein-

zugehen, bevor die zukünftigen regulatorischen Anforderungen erläutert werden. Hierbei ist 

insbesondere die Prüfung der Nachhaltigkeitsinformationen darzustellen. Die Arbeit ist mit 

einer kritischen Würdigung der gewonnenen Erkenntnisse abzuschließen.  
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Thema 02 (Betreuerin Sarah Gegenheimer, M.Sc.) 

ED/2019/7 „General Presentation and Disclosures“ – Mögliche Auswirkungen auf die 

Ergebnisdarstellung in der GuV und die Verwendung von Management Performance 

Measures 

 

Das International Accounting Standards Board (IASB) hat im Dezember 2019 den Entwurf 

ED/2019/7 „General Presentation and Disclosures“ veröffentlicht. Der Standardentwurf soll 

den International Accounting Standard 1 (IAS 1) „Presentation of Financial Statements“ 

ablösen. Mit der Neufassung des IAS 1 sollen Investoren besser über den Unternehmenserfolg 

informiert und die Vergleichbarkeit von IFRS-Abschlüssen gestärkt werden. Ein besonderer 

Fokus der Neuregelungen liegt auf der Ergebnisdarstellung in der Gewinn- und 

Verlustrechnung (GuV) sowie auf der Verwendung von sogenannten Management 

Performance Measures (MPMs).  

Die Neuregelungen werden insbesondere durch die von den Abschlussadressaten kritisierte 

mangelnde Vergleichbarkeit der Ergebnisrechnung in IFRS-Abschlüssen begründet. So 

bestehen für die Bilanzierenden unter Anwendung des IAS 1 beispielsweise 

Ermessensspielräume, ob Zwischensummen in der GuV eingefügt und wie diese definiert 

werden. Mit der Neufassung des IAS 1 soll die Erfolgsspaltung in der GuV standardisiert und 

die Vergleichbarkeit der ausgewiesenen Zwischensummen in den IFRS-Abschlüssen erhöht 

werden. Darüber hinaus sind gemäß den Neuregelungen zukünftig Angaben zu MPMs im 

Anhang zu machen. MPMs werden innerhalb des Standardentwurfs als Zwischensummen von 

Erträgen und Aufwendungen definiert, die außerhalb des Abschlusses veröffentlicht werden, 

die von den IFRS geforderten Zwischensummen ergänzen und aus Sicht des Managements 

einen Aspekt der Unternehmensleistung an die Abschlussadressaten kommunizieren. Alle 

Kennzahlen, die diese Definition von MPMs erfüllen, sind gemäß den Neuregelungen 

verpflichtend im Anhang darzustellen. 

Das Ziel der zu erstellenden Seminararbeit ist eine Auseinandersetzung mit den geplanten 

Neuregelungen des Standardentwurfs ED/2019/7 zur Ergebnisdarstellung in der GuV und zur 

Verwendung von MPMs. Hierbei sollen zunächst die Neuregelungen für die 

Ergebnisdarstellung in der GuV dargelegt und ein Vergleich zu den aktuellen Vorschriften des 

IAS 1 hergestellt werden. Im Anschluss ist auf die Anforderungen, die der Standardentwurf 



ED/2019/7 hinsichtlich MPMs beinhaltet, einzugehen. Die Seminararbeit schließt mit einer 

kritischen Würdigung der potenziellen Auswirkungen des Standardentwurfs ED/2019/7 auf die 

Ergebnisdarstellung in der GuV und die Verwendung von MPMs. 
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Das derzeitige internationale Standard-Setting fokussiert sich insbesondere auf im öffentlichen 

Interesse stehende Unternehmen (sog. PIEs). Vor allem bei der Abschlussprüfung kleinerer, 

weniger komplexer Unternehmen (sog. KMU) kann das vom IAASB bisher verfolgte Leitbild 

zur Prüfung von Unternehmen im öffentlichen Interesse mit den korrespondierenden 

International Standards on Auditing nur schwer adaptiert werden. Der IDW reagierte hierauf 

mit der Entwicklung und Veröffentlichung von bestimmten Entwürfen von Prüfungsstandards 

(IDW EPS KMU 1-8), welche zusammengesetzt die Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung für KMUs darstellen. Initiativen im internationalen Raum können 

insbesondere durch das IAASB und der Entwicklung des Proposed International Standard on 

Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities (ISA for LCE) beobachtet 

werden. Prüfungen von KMUs bilden derzeit die große Mehrheit, daher ist eine spezifische 

Vorgehensweise bei der Prüfung solcher Unternehmen für den Abschlussprüfer von besonderer 

Bedeutung.  

Ziel der zu erstellenden Seminararbeit ist es, die aktuellen Entwicklungen bei der Prüfung von 

kleineren, weniger komplexen Unternehmen von Seiten des IDW und IAASB 

herauszuarbeiten. Dazu sind die jeweiligen Entwürfe von IDW und IAASB zunächst 

darzustellen und anschließend zu vergleichen. Hierbei können vor allem Besonderheiten für 

den deutschen Prüfungsmarkt herausgearbeitet werden. Die Seminararbeit schließt mit einer 

kritischen Würdigung und einem Fazit über die aktuellen Entwicklungen bei der Prüfung von 

kleineren, weniger komplexen Unternehmen von Seiten des IDW und IAASB.  
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Die Prüfung von kleineren, weniger komplexen Unternehmen – Ansätze des IDW und des 
IAASB 
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Die Berichterstattung über Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen 

nach IAS 24 – Eine empirische Analyse der DAX 40-Unternehmen 

 

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen sind gängige Praxis, da Unternehmen 

regelmäßig einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit über Tochterunternehmen, Gemeinschaftsunter-

nehmen oder assoziierte Unternehmen abwickeln. Aufgrund der zum Teil fehlenden Interes-

sensgegensätze besteht zwischen nahestehenden Parteien die Gefahr, dass diese Transaktionen 

abschließen, welche sie mit fremden Dritten nicht tätigen würden oder dass diese Geschäfte 

nicht zu marktüblichen Bedingungen abgeschlossen werden. Um die Abschlussadressaten auf 

solche, den Jahresabschluss eines Unternehmens möglicherweise verzerrenden Effekte, auf-

merksam zu machen, sieht IAS 24 „Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unterneh-

men und Personen“ Berichterstattungspflichten vor, welchen die Unternehmen im Anhang des 

Jahresabschlusses nachkommen müssen. 

Bisherige empirische Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass die von den Unternehmen 

veröffentlichten Angaben heterogen und zum Teil nicht transparent und nachvollziehbar für die 

Abschlussadressaten sind. Auch die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung e. V. stellt im 

Rahmen ihrer jährlichen Untersuchungen fest, dass die Anhangangaben über Beziehungen und 

Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen und Personen regelmäßig eine der häufigsten 

Fehlerarten im Anhang darstellen. 

Ziel der zu erstellenden Seminararbeit ist es, die Vorschriften zur Berichterstattung über Bezie-

hungen und Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen nach IAS 24 darzustel-

len. Anschließend soll im Rahmen einer empirischen Analyse für den DAX 40 die Berichter-

stattung über Beziehungen und Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen im 

Konzernanhang untersucht werden. Für die empirische Analyse sind die Konzernabschlüsse für 

das Geschäftsjahr 2021 jener Unternehmen heranzuziehen, welche zum 31.12.2021 im DAX 

notiert sind.  
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Die Erstanwendung der EU-Taxonomie-Verordnung  

 

Megatrends wie der Klimawandel, die Ressourcen- und Trinkwasserknappheit und die Verrin-

gerung der Biodiversität stellen die Gesellschaft vor eine der größten Herausforderungen des 

21. Jahrhunderts. Zur Begegnung dieser Entwicklungen wurde im Rahmen des europäischen 

„Grünen Deals“, welcher unter anderem die Klimaneutralität der Europäischen Union bis 2050 

vorsieht, am 8.3.2018 der EU-Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums vorge-

stellt. Neben der Förderung der Transparenz und Langfristigkeit von Finanz- und Wirtschaftstä-

tigkeiten sowie dem adäquaten Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken sieht dieser als Hauptziel 

die Lenkung der Kapitalflüsse in nachhaltige Investitionen vor. Zu diesem Zweck wurde am 

18. Juni 2020 die EU-Taxonomie-Verordnung erlassen, die ein Klassifizierungsschema zur ein-

deutigen und einheitlichen Bestimmung nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten festlegt. 

Das Ziel der zu erstellenden Seminararbeit besteht in der Darstellung der EU-Taxonomie-Ver-

ordnung. Dabei ist zunächst auf deren regulatorische Vorgaben einzugehen, bevor eine kleine 

Analyse der Berichterstattung gemäß der EU-Taxonomie-VO im Geschäftsjahr 2021 anhand 

zehn exemplarischer DAX-Unternehmen erfolgen soll. Die Arbeit ist mit einer kritischen Wür-

digung sowie einem kurzen Ausblick auf die weitere Entwicklung abzuschließen. 

Hinweis:  

Dieses Seminarthema ist für Studierende, die im SS 2022 das Thema „Die Sustainable-

Finance-Taxonomie der Europäischen Union“ bearbeitet haben, nicht wählbar. 
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